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Verfahrensverzögernde Auswirkung hat auch die Tatsache, dass nach erfolgter Vorlage der 

Rechtsmittel durch die Abgabenbehörden in hohem Ausmaß zusätzliche Ermittlungen 

erforderlich sind, die sich nicht nur in Fällen mit Auslandssachverhalten oft als sehr umfang-

reich und zeitraubend erwiesen. 

So waren von insgesamt 13.087 im Jahre 2017 erledigten Rechtssachen in 5.647 Fällen 

(43,15 %) zusätzliche Sachverhaltsermittlungen erforderlich. 

Im Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht für das mit Ausnahme der Verwaltungsüber-

tretungen betreffend Wiener Landes- und Gemeindeabgaben die Bundesabgabenordnung 

gilt, wurde bisher zur Vermeidung von Verfahrensverschleppungen durch Parteien noch nicht 

die Möglichkeit einer formellen Beendigung des Ermittlungsverfahrens, wenn die Sache zur 

Entscheidung reif ist, geschaffen. Eine solche verfahrensrechtliche Maßnahme wurde jüngst 

durch eine Novellierung des AVG (AVG idF BGBl I 2018/57) für das Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht und den Landesverwaltungsgerichten ermöglicht. Die Einführung 

einer vergleichbaren Regelung in der Bundesabgabenordnung wäre im Sinne der 

Beschleunigung der Verfahren zweckmäßig. 

 

 

 

 

Dr.
in
 Daniela Moser 
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Übernommene persönliche Dienstbarkeiten sind der Bemessungsgrundlage der 

Grunderwerbsteuer zuzurechnen und nicht abzuziehen 

Werden mit notariellem Übergabsvertrag land- und forstwirtschaftliche Grundstücke samt 

Haus, allem rechtlichen und tatsächlichen Zugehör, den Wirtschaftsgütern, Werkzeugen, 

Maschinen und Traktoren an ein Ehepaar gegen Einräumung des 

Wohnungsgebrauchsrechtes und von Ausgedingsrechten, sowie die Duldung von auf den 

Grundstücken sichergestellten Wohnungsgebrauchs- und Wohnungsrechten für die 

Großmutter der Übergeberin übergeben, ist der Wert des Wohnungsrechtes und der 

Ausgedingsrechte vom Wert des Grundstückes nicht in Abzug zu bringen. Das ergibt sich 

aus § 5 Abs. 2 Z 2 GrEStG, wonach Belastungen, die auf dem Grundstück ruhen, soweit sie 

auf den Erwerber übergehen, zur Gegenleistung gehören. Damit soll erreicht werden, dass 

der Grunderwerbsteuer der Wert des Grundstückes im unbelasteten Grundstück unterzogen 

wird, indem jene Belastungen der Bemessungsgrundlage zuzurechnen sind, die den 

Barkaufpreis bei der Preisvereinbarung entsprechend der bestehenden Belastung 

herabgesetzt haben. Das gilt sowohl wenn die Gegenleistung Bemessungsgrundlage ist, als 

auch dann, wenn der Wert des Grundstücks Bemessungsgrundlage ist (BFG 23.1.2017, 

RV/7100932/2016). 

 
Einbringung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht am Betriebsgebäude 

Der Übergeber brachte mit Einbringungsvertrag sein nichtprotokolliertes Einzelunternehmen 

in eine Gesellschaft ein, behielt sich aber die Grundstücke und das zivilrechtliche Eigentum 

am Betriebsgebäude iSd § 16 Abs. 5 Z 3 UmgrStG zurück. Um die Begünstigungen des 

Art. III UmgrStG in Anspruch nehmen zu können, schloss der Übergeber mit der Gesellschaft 

einen Miet- und Dienstbarkeitsvertrag ab, wodurch diese wirtschaftliche Eigentümerin des 

Betriebsgebäudes wurde. Damit brachte der Übergeber das wirtschaftliche Eigentum am 

Gebäude ebenfalls nach Art. III UmgrStG in die Gesellschaft ein. Das BFG beurteilte diesen 

Vorgang als Erwerb der wirtschaftlichen Verfügungsmacht am Betriebsgebäude gemäß § 1 

Abs. 2 GrEStG, da der Gesellschaft mit der Dienstbarkeit am Betriebsgebäude das Recht 

der Veräußerung des wirtschaftlichen Eigentums eingeräumt wurde, bzw. ihr im Fall der 

Aufgabe der Dienstbarkeit vom jeweiligen zivilrechtlichen Eigentümer des Betriebsgebäudes 

eine Ablöse in Höhe des Verkehrswertes zu zahlen ist (BFG 4.5.2017, RV/1100435/2014). 
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Verwendung einer außerhalb des Zollgebiets zugelassenen Zugmaschine 

BFG vom 07.08.2017, RV/5200068/2013 (Abweisung; Revision nicht zugelassen; 

rechtskräftig) 

Folgerechtssatz: Die Verwendung eines im Verfahren der vorübergehenden Verwendung mit 

vollständiger Befreiung von Einfuhrabgaben im Straßenverkehr eingesetzten 

Beförderungsmittels ist nach Art. 558 Abs. 1 Buchstabe c ZK-DVO u.a. nur dann zulässig, 

wenn die Beförderung außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft beginnt oder endet. Um 

dieser Anforderung gerecht zu werden genügt es nicht, dass das betreffende 

Beförderungsmittel nur für den im Zollgebiet der Gemeinschaft gelegenen Teil der 

zurückzulegenden Strecke verwendet wird. Es ist vielmehr erforderlich, dass die beförderten 

Waren gemeinsam mit dem Fahrzeug die Grenze des Zollgebiets der Gemeinschaft 

überschreiten. Sie dürfen nicht nur bis an diese Grenze gebracht werden (siehe EuGH 

15.12.2004, C-272/03).  

 

Kein Entstehen einer Alkoholsteuerschuld bei Unterlassen der Codierung des 

Steueraussetzungsverfahrens in der zollrechtlichen Ausfuhranmeldung 

BFG vom 17.08.2017, RV/6200008/2015 (Stattgabe; Revision nicht zugelassen; 

rechtskräftig) 

Die Nichtcodierung des Steueraussetzungsverfahrens in der Ausfuhranmeldung gemäß 

Artikel 161 Absatz 1 Zollkodex stellt für sich allein noch keine Unregelmäßigkeit im Sinne des 

§ 46 Abs. 1 AlkStG dar, die dazu führt, dass sich der Alkohol nicht mehr im Verfahren unter 

Steueraussetzung befindet. Es entsteht daher keine Alkoholsteuerschuld, wenn der 

tatsächliche Ausgang der Waren aus dem Verbrauchsteuergebiet der Union nachgewiesen 

wird. 

 

Veredelung im Zollgebiet ohne Bewilligung 

BFG vom 30.10.2017, RV/5200047/2013 (teilweise Stattgabe; Revision nicht zugelassen; 

rechtskräftig) 

Ein Antrag auf Bewilligung eines Veredelungs- oder Umwandlungsverkehrs kann nicht 

konkludent im Zuge des Passierens einer Grenzzollstelle abgegeben werden, sondern ist 

förmlich zu stellen. 
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Bereich Finanzstrafrecht 

Selbstanzeige nach dem Kapitalabflussmeldegesetz 

BFG vom 09.02.2017, RV/7100131/2017, Revision zur Zahl Ra 2017/16/0049 offen 

Bei Selbstanzeigen (§ 29 FinStrG) zu einem Sachverhalt, der zur Bildung von 

Vermögenswerten geführt hat, deren Zufluss gemäß § 6 Kapitalabfluss-Meldegesetz 

(KapMeldeG) meldepflichtig ist, ist nach § 10 Abs. 2 KapMeldeG eine Abgabenerhöhung 

(§ 29 Abs. 6 FinStrG) zu entrichten. 

§ 10 KapMeldeG enthält drei Verweise auf § 29 FinStrG: 

1. Aus der allgemeinen Zitierung im ersten Halbsatz ergeben sich die 

Darlegungsverpflichtung, Offenlegungsverpflichtung und Verpflichtung der Täternennung 

sowie der Schadensgutmachung. 

2. Aus der Passage, dass § 29 Abs. 3 lit. d FinStrG (Ausschluss einer weiteren 

Selbstanzeige zum selben Abgabenanspruch) keine Anwendung findet, ergibt sich, dass den 

weiteren Hinderungsgründen nach § 29 Abs. 3 FinStrG auch bei Selbstanzeigen nach § 10 

KapMeldeG Bedeutung zukommt. 

3. Aus § 10 Abs. 2 KapMeldeG erschließt sich: Der Anspruch einer Abgabenerhöhung beruht 

auf § 10 KapMeldeG, ihr Ausmaß wird nach den Vorgaben des § 29 Abs. 6 FinStrG 

berechnet und ihre Entrichtungsverpflichtung gründet sich aus § 29 Abs. 2 FinStrG. 

 

Finanzvergehen als Grundlage einer Abgabenerhöhung nach § 29 Abs. 6 FinStrG 

BFG vom 21.9.2017, RV/2100806/2017 

Anlässlich einer USt-Nachschau eingereichte Selbstanzeige führt zur Erweiterung des 

Prüfungszeitraumes. Abgabenbehörde argumentierte mit dem Gesetzestext des § 29 Abs. 6 

FinStrG, grob fahrlässig bzw. vorsätzlich begangenes Finanzvergehen. Im 

Voranmeldungsstadium ist jedoch für eine Strafbarkeit zumindest bedingter Vorsatz 

erforderlich. Bei Bestreitung der subjektiven Tatseite ist als Vorfrage nach § 116 BAO eine 

Feststellung erforderlich welche Taten begangen wurden.  

 

Kontoöffnungen im FinStrG 

BFG vom 08.05.2017, RV/7300018/2017  

Nach den Ermittlungsergebnissen wurde beim Beschuldigten eine Vermögensunterdeckung 

(Anschaffung von Wohnungen und Autos) festgestellt, wodurch der begründete Verdacht 

naheliegt, dass dieser Einkünfte nicht im vollständigen Umfang offengelegt hat.  

Die sehr konkreten Vorhalte der Steuerfahndung zu festgestellten Bezügen des Bf. zu 

zahlreichen Baufirmen tat er mit Unkenntnis, wie Unterlagen anderer Firmen und Personen 

auf sein Handy gekommen sein könnten und der Behauptung, gebrauchte USB- Sticks mit 
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den Daten dieser Firmen gekauft zu haben, ab. Diese Behauptungen sind wegen der 

Vielzahl der ermittelten Bezüge (siehe das wiedergegebene Befragungsprotokoll) und der 

Vielzahl unterschiedlicher Baufirmen als reine Schutzbehauptungen zu qualifizieren.  

Um im Finanzstrafverfahren die im Rechenwerk erklärten Erlöszahlen mit den auf den 

Bankkonten erfassten Zahlungseingängen abgleichen zu können, ist die Einsichtnahme in 

die Bankkonten des Bf. notwendig. Damit besteht auch ein konkreter, unmittelbarer 

sachlicher Zusammenhang zwischen den Bankkonten und den zur Last gelegten 

Tathandlungen, nämlich dass der Beschuldigte Einkünfte bzw. Umsatzerlöse nicht 

vollständig in seinem buchhalterischen Rechenwerk erfasst hat.  

Die gewünschte Auskunft trägt unmittelbar zur Aufklärung der Taten des Beschuldigten bei 

und besteht daher ein unmittelbarer Zusammenhang der Einsichtnahme in die Bankkonten 

und der gewünschten Auskunft mit den zur Last gelegten Taten. Das Bankkonto dient im 

Finanzstrafverfahren als Beweismittel.  

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse der Finanzstrafbehörde zu zahlreichen 

Baufirmen, zu denen auf seinen USB Sticks bzw. seinem Handy Beweismittel entdeckt 

werden konnten, lag auch der Verdacht nahe, dass der Beschuldigte über weitere Konten bei 

der Bank verfügt, deren Inhalt (Daten) zur Aufklärung der Höhe der Verkürzungen notwendig 

sind. 

(BFG Journal 2017, S 196) 

 

Ausländische Vorstrafe als Argument gegen eine außerordentliche Strafmilderung: 

BFG vom 06.06.2017, RV/3300002/2017 

Im Finanzstrafverfahren sind gemäß § 23 Abs. 2 FinStrG die Strafbemessungsgründe der §§ 

32 bis 35 StGB sinngemäß anzuwenden. Eine Vorstrafe stellt nach Maßgabe des § 33 Z. 2 

StGB einen Erschwernisgrund dar. Für die Beurteilung ausländischer Vorstrafen ist auf § 73 

StGB Bedacht zu nehmen, wonach ausländische Verurteilungen inländischen gleichstehen, 

wenn sie den Rechtsbrecher wegen einer Tat schuldig sprechen, die auch nach 

österreichischem Recht strafbar ist, und in einem den Grundsätzen des Art. 6 EMRK 

entsprechenden Verfahren ergangen sind. 

Ein Erschwernisgrund im Sinne des § 23 Abs. 2 FinStrG iVm § 33 Z. 2 StGB liegt vor, wenn 

der Täter schon wegen einer auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden Tat (§ 71 

StGB) verurteilt worden ist. Auch wenn eine Vorstrafe nicht die Kriterien des § 33 Z. 2 StGB 

iVm § 71 StGB erfüllt, kann sie bei der Abwägung, ob dem Beschuldigten eine 

außerordentliche Strafmilderung (§ 23 Abs. 4 FinStrG) zu gewähren ist, berücksichtigt 

werden.  
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Doppelverwertungsverbot 

BFG vom 10.10.2017, RV/7300019/2017 

§ 23 Abs. 2 letzter Satz FinStrG i.V. mit § 33 Abs. 1 Z 1 StGB. Es entsprach der ständigen 

Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs das Zusammentreffen zweier Finanzvergehen 

als Erschwerungsgrund, wenn dieser Umstand bereits die Höhe der Geldstrafdrohung 

bestimmte, als dem Doppelverwertungsverbot unterliegend zu werten (OGH 9.9.1997, 14 Os 

90/97, 24.11.1992, 14 Os 136/92, 9.11-1989, 12 Os 102/89). Zu 13 Os 41/11w vom 

14.7.2011 wurde die Judikatur jedoch dahingehend präzisiert, dass die aggravierende 

Wertung des Zusammentreffens mehrerer Finanzvergehen nicht gegen das - gemäß § 23 

Abs. 2 letzter Satz FinStrG auch im Finanzstrafverfahren zu beachtende - 

Doppelverwertungsverbot des § 32 Abs. 2 erster Satz StGB verstoße, weil hier zwar die 

Summe der Verkürzungsbeträge (§ 21 Abs. 2 dritter Satz FinStrG), nicht jedoch der Umstand 

des Zusammentreffens die Strafdrohung bestimme. 

Daher war verfahrensgegenständlich sehr wohl als erschwerend relevant, dass insgesamt 21 

Finanzvergehen aus zwei Deliktsgruppen über einen längeren Tatzeitraum begangen 

wurden. 

 
Erbringung gemeinnützige Leistungen, Voraussetzungen 

BFG vom 17.01.2017, RV/7300060/2016 

Nach § 3a Abs. 1 StVG hat der Vermittler gemeinsam mit dem Verurteilten den für die 

Erbringung der gemeinnützigen Leistungen benötigten Zeitraum zu erarbeiten, wobei auf 

eine Berufstätigkeit Bedacht zu nehmen ist.  

Nach Pieber in WK, 2. Auflage, StVG § 3a Rz 31 kann die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

nach Erzielung einer Vereinbarung, über den Gesetzestext hinausgehend, als Grund für eine 

Änderung der Leistungsvereinbarung herangezogen werden. 

Wurde aber dem Finanzamt die allenfalls relevante Aufnahme einer Erwerbstätigkeit des 

Bestraften vor Ablauf der für die Erbringung der gemeinnützigen Leistungen vereinbarten 

Frist nicht angezeigt, ist eine Verlängerung der bereits abgelaufenen Frist etwa mit dem 

Argument, dass nach der Vereinbarungserzielung eine Änderung in seinen persönlichen 

Verhältnissen durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit eingetreten wäre, nicht mehr zulässig. 
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1. Einstellung eines Finanzstrafverfahrens im Zweifel zu Gunsten für den 

Beschuldigten, einen Händler mit Kampfsportartikeln, der zu Unrecht in seinen 

Voranmeldungen aus Rechnungen, in welchen ein falscher Lieferant bzw. eine 

unzutreffende Geschäftsadresse eines Lieferanten ausgewiesen war, Vorsteuern 

geltend gemacht hatte; 

2. Keine Zuständigkeit des Bundesfinanzgerichtes, wenn in dem diesbezüglichen 

Beschwerdeverfahren ein weiterer finanzstrafrechtlicher Sachverhalt, nämlich der 

Verdacht einer schuldhaften Nichtbesteuerung der wieder aus Österreich in den Osten 

zurückgehenden Warenlieferungen, zutage tritt 

BFG vom 29.06.2017, RV/2300006/2016 

Gemäß § 98 Abs. 3 FinStrG haben die Finanzstrafbehörden - und gemäß § 157 FinStrG 

auch das Bundesfinanzgericht - unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Verfahrens nach 

freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht; 

bestehen Zweifel, so darf die Sache nicht zum Nachteil der Beschuldigten angenommen 

werden. In einem Finanzstrafverfahren darf sohin ein Schuldspruch nur erfolgen, wenn in 

freier Beweiswürdigung die Überzeugung gewonnen wird, dass die dafür erforderlichen 

entscheidungsrelevanten Tatsachen in objektiver und subjektiver Hinsicht auch wirklich 

vorliegen und solcherart etwa eine diesen widersprechende Sachverhaltsdarstellung des 

Beschuldigten so unwahrscheinlich ist, dass ihr Zutreffen nach menschlichem Ermessen 

ausgeschlossen werden kann, also kein Zweifel mehr an seinem Verschulden besteht. 

 

Abgabenhinterziehungen und Finanzordnungswidrigkeiten des Kassiers eines 

Kindergartenvereines, welcher als dessen Wahrnehmender der steuerlichen 

Interessen den übernommenen Pflichten zur Führung von Lohnkonten, Einreichung 

von Lohnsteueranmeldungen (weil dazu verpflichtet) und Entrichtung bzw. Abfuhr der 

Selbstbemessungsabgaben nur ungenügend entsprochen hat 

BFG vom 05.07.2017, RV/6300012/2016  

Welchem bei gleichzeitigem Vorliegen der Tatbestände der Hinterziehung von Lohnabgaben 

nach § 33 Abs. 1 FinStrG und nach § 33 Abs. 2 lit. b FinStrG der Vorzug zu geben ist, ist 

nach dem Prinzip der Spezialität zu lösen: Demnach hätte in diesem Falle (Hinzutreten des 

spezielleren Tatbestandteiles, der schuldhaften Pflichtverletzung in Bezug auf eine 

bescheidmäßig vorgeschriebene Pflicht zur Einreichung von Lohnsteueranmeldungen nach § 

80 EStG 1988) ein Schuldspruch wegen Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs. 1 FinStrG 

(zumindest bedingt vorsätzliche Nichtentrichtung bzw. Nichtabfuhr der Lohnabgaben unter 

ebenfalls zumindest bedingt vorsätzlicher Verletzung der abgabenrechtlichen Offenlegungs- 

und Wahrheitspflicht in Form einer nicht fristgerechten Einreichung der 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=36908134-0528-4142-b1a9-de4f8486f662
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=5de2ea36-e31e-472e-b672-754d99e2d03c
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Lohnsteueranmeldung) und wegen einer Finanzordnungswidrigkeit nach § 51 Abs. 1 lit. c 

FinStrG (in Form einer zumindest bedingt vorsätzlichen Verletzung der abgabenrechtlichen 

Pflicht zur Führung der Lohnkonten, einer sonstigen Aufzeichnung) zu ergehen.  

Die Strafbarkeit wegen Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs. 1 FinStrG konsumiert auch 

eine solche wegen Finanzordnungswidrigkeit nach § 49 Abs. 1 lit. a FinStrG (in Form einer 

zumindest bedingt vorsätzlich unterbliebenen Entrichtung bzw. Abfuhr der Lohnabgaben bis 

zum fünften Tag nach Fälligkeit). Gleiches gilt auch für den Fall, dass bei bescheidmäßiger 

Verpflichtung zur Einreichung von Lohnsteueranmeldungen die Verkürzung der 

Lohnabgaben nur grob fahrlässig erfolgte: In diesem Fall läge eine grob fahrlässige 

Verkürzung nach § 34 Abs. 1 FinStrG in Kombination mit einer Finanzordnungswidrigkeit 

nach § 51 Abs. 1 lit. c FinStrG vor. 

 

Gewerbsmäßige Abgabenhinterziehungen von Umsatz- und Einkommensteuer im 

Glücksspielmilieu; Anordnungen des Spruchsenatsvorsitzenden von 

Kontoeinschauen nach § 99 Abs. 6 FinStrG 

BFG vom 26.04.2017, RV/5300003/2017  

1. Zur Erledigung eines Antrages, einer Beschwerde gegen eine Anordnung nach § 99 Abs. 

6 FinStrG aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, ist gemäß § 152 Abs. 2 letzter Halbsatz 

FinStrG der Spruchsenatsvorsitzende zuständig. 

Vor der tatsächlichen bescheidmäßigen Zuerkennung einer aufschiebenden Wirkung übt die 

bloße Existenz eines solchen Antrages für sich alleine keine aufschiebende Wirkung aus 

(vgl. z.B. VwGH 18.3.1992, 91/14/0104; auch z.B. Reger/Judmaier/Kalcher/Kuroki, FinStrG 

II4, § 152 Rz 7).  

2. Solchen Anträgen wird in der Regel auch keine Berechtigung zukommen, weil in 

Anbetracht der Rechtsfolge des § 99 Abs. 6 letzter Satz FinStrG (keine Verwertung zu 

Lasten des Beschuldigten bei festgestellter Unzulässigkeit des Auskunftsersuchens) im 

Normalfall nicht von einem nicht wieder gutzumachenden Schaden ausgegangen werden 

kann.  

3. Erginge übrigens eine Erledigung des Spruchsenatsvorsitzenden nunmehr nachträglich 

nach der gegenständlichen Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes, wäre der Antrag auf 

Zuerkennung einer aufschiebenden Wirkung überdies auch schon deswegen als 

unbegründet abzuweisen, weil infolge des zeitlichen Ablaufes eine Stattgabe verunmöglicht 

ist (vgl. wiederum VwGH 18.3.1992, 91/14/0104). 
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Höchstgericht bremst Pokerkönig: Millionen sind fällig 

Glücksspiel. Der Verwaltungsgerichtshof weist Revision gegen Abgabebescheid ab. Ab 2020 

darf nur noch in Spielbanken gepokert werden, was die teilstaatlichen Casinos Austria de 

facto zum Alleinanbieter des Kartenspiels macht. So steht es im Glücksspielgesetz. Der 

Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat in seinem aktuellen Erkenntnis Ro 2015/16/0024 die 

Revision gegen den Spruch des Bundesfinanzgerichts abgewiesen. 

(Die Presse vom 30.11.2017) 
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Formelle Erledigungen: 

 

Erledigungen gegliedert nach entscheidendem Organ, mündliche/nicht 
mündliche Verhandlung: 

 

 

Den 10.932 erledigten Verfahren lagen 11.549 Bescheide zu Grunde: 
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Im Detail betrafen die Erledigungen folgende Bescheide *): 
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Erledigungen gegliedert nach entscheidendem Organ, mündliche/nicht 
mündliche Verhandlung: 

 

 

Den 136 erledigten Verfahren lagen 949 Finanzvergehen zu Grunde: 
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Erledigungen gegliedert nach entscheidendem Organ, mündliche/nicht 
mündliche Verhandlung: 

 

 

Den 510 erledigten Verfahren lagen 2.489 Bescheide zu Grunde: 

 

 

Im Detail betrafen die Erledigungen folgende Bescheide *): 
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Erledigungen gegliedert nach entscheidendem Organ, mündliche/nicht 
mündliche Verhandlung: 

 

 

Den 115 erledigten Verfahren lagen 115 Bescheide zu Grunde: 

 

 
Im Detail betrafen die Erledigungen folgende Bescheide *): 

 

  





Tätigkeitsbericht 2017  

 
 60 von 60 

Erledigungen gegliedert nach entscheidendem Organ, mündliche/nicht 
mündliche Verhandlung: 

 

 

Den 1.394 erledigten Verfahren lagen 1.398 Bescheide / Verwaltungs-
übertretungen zu Grunde: 

 

 

Im Detail betrafen die Erledigungen folgende Bescheide/Verwaltungsübertretungen *): 

 

 


